
Die Tagung wurde eröffnet mit nachstehender An
sprache von
Minister Fechner:

Meine Damen und Herren!
Die Aufgabe unserer Arbeitstagung besteht darin, 

Informationen über die Anwendung der neuen Justiz
gesetze, über das neue Gerichtsverfassungsgesetz und 
die Strafprozeßordnung, zu geben sowie Erfahrungen 
bei der Anwendung dieser beiden Gesetze auszutauschen. 
Dabei wird der Schwerpunkt auf der zentralen Infor
mation liegen müssen.

Inhaltlich ist die Konferenz folgendermaßen vorbe
reitet worden: Nach der Annahme der beiden bedeu
tenden Justizgesetze durch die Volkskammer am 2. Ok
tober 1952 wurde durch das Ministerium, in engster 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Regierungskom
mission zur Ausarbeitung von Entwürfen einer neuen 
Strafprozeßordnung und eines neuen Gerichtsverfas
sungsgesetzes, in allen Bezirken der Republik eine ein
gehende Unterweisung über die Hauptprinzipien dieser 
beiden Gesetze durchgeführt. Die Diskussionen auf 
diesen Tagungen der leitenden Funktionäre der Be
zirke haben gezeigt, daß unsere Richter und Staats
anwälte diese beiden sozialistischen Justizgesetze auf 
das lebhafteste begrüßen, daß sie im wesentlichen den 
prinzipiellen Unterschied zwischen den neuen Gesetzen 
und den Gesetzen des bürgerlichen Staates erkennen, 
durch die bisher die gleiche Materie geregelt wurde, 
und daß sie die Anwendung der in den beiden Ge
setzen niedergelegten Prinzipien als eine bedeutende 
Waffe im Kampf um die Sicherung und Festigung der 
demokratischen Gesetzlichkeit und der volksdemokra
tischen Ordnung in der Deutschen Demokratischen Re
publik aus vollem Herzen bejahen.

In einer Kommission des Ministeriums, die wir ge
bildet haben, um alle Probleme, die sich bei der An
wendung der Gesetze ergeben haben und noch ergeben 
werden, in Absprache mit anderen zentralen Stellen, 
soweit es notwendig ist, zu klären, wurden die Fragen 
erörtert, die bei der Durchführung der Bezirkstagungen 
in den Diskussionen aufgetreten waren. Ferner hatten 
die Justizverwaltungsstellen in den Bezirken sowie die 
Gerichte Anweisung, alle Zweifelsfragen, die aus der 
Anwendung der Gesetze in der Praxis sich ergeben 
haben, dieser Kommission schnellstens zu melden.

Die Auswertung bzw. die Klärung aller Fragen, die 
sich bisher aus der Praxis ergeben haben, ist durch die 
zentrale Kommission im Ministerium erfolgt, und das 
Ergebnis dieser Arbeit ist in den Referaten nieder
gelegt, die heute im Mittelpunkt unserer Tagung stehen 
werden. Wir meinen, daß die in den Referaten zu 
gebende zentrale Information für unsere Justizverwal
tungsstellen und Gerichte eine wesentliche Hilfe bei 
der Anwendung der neuen Gesetze sein wird. Darüber 
hinaus wird auf der Tagung Gelegenheit sein, durch 
schriftliche oder mündliche Fragestellung etwaige wei
tere Probleme einer Klärung zuzuführen, die in den 
Referaten noch nicht behandelt werden.

Seit unserer letzten großen Arbeitstagung ist auch 
auf dem Gebiete der Justiz eine bedeutende Entwick
lung zu verzeichnen. Ich erinnere an das Jugend
gerichtsgesetz und an das Gesetz über die Staats
anwaltschaft der Deutschen Demokratischen Republik, 
die im Mai dieses Jahres von der Volkskammer an
genommen worden sind. Bedeutsam für die weitere 
Entwicklung unserer Justiz war der Beschluß des Mi
nisterrats vom 12. Juni 1952, eine Kommission zur 
Schaffung neuer Gesetze zu bilden, und zwar eines 
Gerichtsverfassungsgesetzes, einer Strafprozeßordnung 
und eines Strafgesetzbuchs. Dieser Beschluß wurde von 
der Erkenntnis bestimmt, daß sich die alten Gesetze 
für die Tätigkeit unserer Gerichte immer stärker hem
mend auswirken und daß neue Gesetze geschaffen wer
den müssen, die den Willen der Werktätigen zur Festi
gung des Staates und zur Verteidigung der Rechte und 
Interessen der Bürger zum Ausdruck bringen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Anwendung 
der Lehre von Basis und Überbau und von der Rolle 
des Staates, die Stalin in seiner Schrift „Der Marxis
mus und die Fragen der Sprachwissenschaft“ nieder
gelegt hat, entscheidend dazu beigetragen hat, daß das 
theoretische Verständnis für die hohe Bedeutung der

Gerichte als Organe unseres Staates und damit als 
Elemente des aktiv wirkenden Überbaus gegenüber der 
Basis bei uns gewachsen ist.

Der historische Beschluß der II. Parteikonferenz der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, in der Deut
schen Demokratischen Republik den Sozialismus plan
mäßig aufzubauen, hat auch der Arbeit auf dem Ge
biete des Rechts die konkreten Perspektiven und Auf
gaben für den nächsten Entwicklungsabschnitt gege
ben. Auf der Grundlage dieses Beschlusses haben die 
neuen Gesetze die Aufgabe, am Aufbau des Sozialismus 
mitzu wirken.

In dieser Größenordnung und in diesem Zusammen
hang müssen wir diese beiden Gesetze sehen, um die 
großen Aufgaben voll erkennen zu können, die unsere 
Gerichte zu erfüllen haben. Die neuen Justizgesetze 
sind eine wichtige Waffe im Kampf unserer Republik 
gegen die Elemente, die unser Aufbauwerk stören 
wollen. Sie sind eine wichtige Waffe im Aufbau des 
Sozialismus in unserer Republik, der unter den Bedin
gungen des verschärften Klassenkampfes stattfindet.

Ihre besondere Aufmerksamkeit richte ich auf die 
Aufgabe, eine unmittelbare Mitarbeit der breiten Be
völkerungsmassen auch an der Arbeit der Justiz mehr 
als bisher zu gewährleisten. Ich richte ferner Ihre Auf
merksamkeit auf die Aufgabe, das Gesetz zum Schutze 
des Volkseigentums in seiner ganzen politischen und 
wirtschaftlichen Bedeutung der Bevölkerung nahe zu 
bringen und sie darüber aufzuklären, daß Angriffe auf 
Privateigentum und Angriffe auf gesellschaftliches 
Eigentum in unserer volksdemokratischen Ordnung 
etwas grundlegend Verschiedenes sind und verschieden 
geahndet werden müssen. Wenn auch das Gesetz zum 
Schutze des Volkseigentums mit dem Erlaß eines neuen 
Strafgesetzbuchs gegenstandslos werden wird, so sind 
wir dennoch verpflichtet, besonders in unseren volks
eigenen Betrieben die Werktätigen darüber aufzuklären, 
warum entsprechend der Bedeutung des gesellschaft
lichen Eigentums für den Aufbau des Sozialismus und 
entsprechend der Gefährlichkeit derartiger Angriffe auf 
eine der volksdemokratischen Grundlagen unserer Ord
nung dieses Gesetz hohe Strafen vorsieht.

Ferner benutze ich die heutige Gelegenheit, um Sie 
auf eine Aufgabe hinzuweisen, die mit der Verwirk
lichung der neuen Gesetze im engen Zusammenhang 
steht und mit der sich besonders die Bezirks- und 
Kreisgerichtsdirektoren sowie die Kaderleiter in der 
nächsten Zeit intensiv beschäftigen müssen. Ich meine 
die Frage der Kaderarbeit. Die für die Kaderpolitik 
herausgegebenen neuen Richtlinien müssen in kurzer 
Zeit von den dafür Verantwortlichen durchgearbedtet 
und in den Organen der Justiz verwirklicht werden. 
Dabei ist zu beachten, daß sich in der Besetzung der 
einzelnen Dienststellen die klassenmäßige Struktur der 
Deutschen Demokratischen Republik widerspiegeln muß. 
Wir müssen der richtigen Auslese und der richtigen 
Erziehung und Förderung der Kader unsere ganze Auf
merksamkeit zuwenden. Wir müssen Schluß machen 
mit der Unterschätzung der Kaderarbeit in der Justiz. 
Das Neue in der Kaderarbeit liegt darin, daß nicht die 
Kaderabteilung allein für die Kaderarbeit verantwort
lich ist, sondern daß die Bezirks- und Kreisdirektoren 
für die ihnen unterstellten Kader mit die Verantwor
tung tragen. Wir haben durch die Anwendung der 
neuen Gesetze in der Rechtsprechung einen wichtigen 
Hebel zur demokratischen Entwicklung unseres Staates, 
ein wichtiges Instrument zum Schutze und zur Festi
gung unserer volksdemokratischen Ordnung. Ihre rich
tige Anwendung aber ist nur gewährleistet durch eine 
richtige, fördernde, helfende, konsequente und sorg
fältige Kaderpolitik.

Die Aufgabenstellung unserer Arbeitstagung wird 
bestimmt durch die zwei politischen Ereignisse von 
weitreichender Bedeutung: Einmal durch den histo
rischen Beschluß der II. Parteikonferenz, den Sozialis
mus in der Deutschen Demokratischen Republik plan
mäßig aufzubauen. Und zweitens steht unsere Arbeits
tagung im Zeichen der welthistorischen bedeutsamen 
Beschlüsse des XIX. Parteitages der KPdSU. Alle bis
herigen Parteitage der KPdSU sind zu Marksteinen für 
die Entwicklung der Menschheit geworden. Das hat die 
Geschichte des letzten halben Jahrhunderts bewiesen. 
Es ist deshalb notwendig, daß alle Funktionäre der 
Justiz aufmerksam die Reden und Beschlüsse dieses
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